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Bei mit dem Klassifizierungsvermerk "gesperrt" versehenen 
AOPK-Akten ist zusätzlich die Zustimmung des Leiters der ope
rativen Diensteinheit, durch den die Festlegung dieses Klas
sifizierungsvermerkes erfolgte, erforderlich.

8. Schlußbestimmungen

8.1. Die Realisierung der in anderen dienstlichen Bestimmungen 
und Weisungen zur OPK gestellten Aufgaben und getroffenen Re
gelungen hat unter Berücksichtigung der spezifischen Aufgaben 
der operativen Diensteinheiten und der politisch-operativen 
Lage in den Verantwortungsbereichen auf der Grundlage dieser 
Richtlinie zu erfolgen.

8.2. Der Leiter der HA Kader und Schulung hat die Durchführung 
der operativen Fachschulung zu dieser Richtlinie zu gewährlei
sten und dazu die erforderlichen Festlegungen zu treffen.

Der Rektor der Juristischen Hochschule Potsdam hat zu sichern,
daß rechtzeitig das erforderliche Schulungsmaterial erarbei- 
tet wird.
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8.3. Die Leiter ,dveir>'operativen Diensteinheiten sind dafür

P
verantwortlich, daß die operativen Mitarbeiter ihrer Dienst
einheiten entsprechend ihrem Aufgabengebiet in Dienstver
sammlungen und in der operativen Fachschulung mit dem Inhalt 
dieser Richtlinie vertraut gemacht werden.

8.4. OPK, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie durchgeführt und bis zum 31.12. 1981 nicht abge
schlossen oder eingestellt werden, sind nachträglich gemäß 
Ziffer 7.2. dieser Richtlinie in der zuständigen Abteilung 
XII zu registrieren. Die nachträgliche Registrierung ist 
mit der zuständigen Abteilung XII abzustimmen und bis zum 
31.12. 1981 abzuschließen.


